
Ä1 zu B10

Antrag

 Initiator*innen: Gerald Eisenblätter

 Titel: Ä1 zu B10: Schüler*innen aller Schulen vereinigt

euch!

Antragstext

Von Zeile 7 bis 13:

In der Schulkonferenz müssen die Mitglieder mindestens zur Hälfte Schüler*innen

sein und der stellvertretende Vorsitz wird durch den*die Schüler*innensprecher*in

ausgeübt. Im Weiteren muss sichergestellt sein, dass alle Statusgruppen

geschlechterparitätisch zusammengesetzt sind. Die Größe der Schulkonferenz

wird durch die Geschäftsordnung der Schulkonferenz festgelegt, es müssen ihr

jedoch mindestens vier Schüler*innen angehören.

In der Schulkonferenz sind Eltern, Lehrkräfte und Schüler*innen paritätisch

vertreten, der stellvertretende Vorsitz wird i.d.R. durch den*die

Schüler*innensprecher*in ausgeübt. Es soll sichergestellt werden, dass die

Schulkonferenz in allen Statusgruppen geschlechterparitätisch zusammengesetzt

ist. Die Größe der Schulkonferenz soll zukünftig per Geschäftsordnung geregelt

werden können.

Begründung
Die paritätische Besetzung der Schulkonferenz sichert, dass Perspektiven von

Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen einfließen. An diesem Prinzip soll

festgehalten werden, um im Miteinander Schule vor Ort zu gestalten.
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Die Intention zur Flexibilisierung der Größe der Schulkonferenz wird aufgegriffen,

jedoch auf Mindestzahlvorgaben verzichtet, da in unterschiedlichen Schularten

bspw. Grundschulen andere Zusammensetzung/ Paritäten zu Grunde liegen.
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